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AD 0051/2018 (BJD) 

Dringlicher Auftrag Rémy Wyssmann (SVP, Kriegstetten): Unterstellung des Ver-

pflichtungskredites Rosengarten unter das fakultative Referendum (08.05.2018)  

 

Der Verpflichtungskredit "Sanierung und Umnutzung Liegenschaft Rosengarten" 

(SGB 131/2016) ist nachträglich dem fakultativen Finanzreferendum gemäss Art. 36 Abs. 1 lit. 

a KV zu unterstellen und umgehend amtlich zu publizieren. 

 

Begründung 08.05.2018: schriftlich. 

 

Gemäss Art. 36 Abs. 1 lit. a KV unterstehen neue einmalige Ausgaben ab einer Höhe von 

CHF 1 Mio. dem fakultativen Finanzreferendum. Der Anteil der neuen Ausgaben bei der Sa-

nierung und Umnutzung der Liegenschaft Rosengarten beträgt rund CHF 4.6 Mio. und hätte 

damit zwingend dem fakultativen Referendum unterstellt werden müssen. Dies hat das Bun-

desgericht in seinem jüngst ergangenen Entscheid vom 8. März 2018 (1C_609/2016) unmiss-

verständlich festgehalten. Ebenso hat auch die Verwaltung in ihrer Stellungnahme zu Handen 

des Bundesgerichts vom 2. Juni 2017 eingeräumt, dass der Teil der Ausgabe, welcher der Um-

nutzung zuzuordnen sei, richtigerweise dem fakultativen Referendum hätte unterstellt wer-

den müssen. 

Das ist erstaunlich: Bei der Behandlung der Vorlage im Jahre 2016 in den parlamentarischen 

Kommissionen (UMBAWIKO und FIKO) und im Plenum gab es konkrete Fragen nach der Refe-

rendumspflichtigkeit dieser Vorlage. Diese wurde damals von den Verwaltungsvertretern und 

vom zuständigen Regierungsrat verneint. Dies, obwohl im verwaltungsinternen Mitberichts-

verfahren auch gegenteilige Auffassungen vertreten worden waren. Diese gegenteiligen Auf-

fassungen fanden jedoch keinen Eingang in die regierungsrätliche Botschaft, was einen kla-

ren Verstoss gegen § 42 Abs. 1 lit a des Kantonsratsgesetzes bedeutet, der vom Regierungsrat 

verlangt, dass er in seiner Botschaft auch die im Vorverfahren vertretenen Standpunkte dar-

stellt. 

Der Kantonsrat hat sich deshalb bezüglich seiner damaligen Arbeit nichts vorzuwerfen. Er 

unterlag einem Grundlagenirrtum. Er sollte jetzt jedoch nichts unversucht lassen, seinen da-

maligen Verfassungsbruch zu heilen, zumal mit der Sanierung ja noch nicht begonnen wurde. 

Und auch wenn: Praktikabilitätsüberlegungen und Billigkeitsargumente stehen ebenso wenig 

über der Verfassung wie wir als Parlamentarier. Wir alle haben ein Gelübde auf unsere Ver-

fassung abgelegt – das gilt es einzuhalten! 

Zur Dringlichkeit: Das Geschäft ist möglichst schnell einem verfassungsrechtlich korrekten 

Verfahren zuzuführen. Das wurde durch die mangelhafte Arbeit der Verwaltung schon zu 

lange versäumt. 

 

Unterschriften: 1. Rémy Wyssmann, 2. Matthias Borner, 3. Stephanie Ritschard, Richard Asch-

berger, Johannes Brons, Roberto Conti, Markus Dick, Jacqueline Ehrsam, Josef Fluri, Walter 

Gurtner, Beat Künzli, Peter M. Linz, Hans Marti, Christine Rütti, Rolf Sommer, Christian Wer-

ner (16) 


